
Bitte wenden! 

 
Bitte nicht ausfüllen! 

 
Lfd. Nr. ..................................... 
 

  
Unbedingt ausfüllen! 

    
Tafel Nr..................................... 

 
 
An den 
Angelsportgruppenausschuss 
der IG DOK III 
DOK III, Nord-Ost 43 
2301 Groß-Enzersdorf 
 

Antrag (bei Interesse bitte bis 20. März 2026 zurücksenden) 

 

Ich möchte eine Fischereifangerlaubnis für den niederösterreichischen Teil des Donau-Oder-

Kanals, Becken III, für die Zeit vom 1. April 2026 bis 31. März 2027 lösen. 
 

Für mich wurde eine amtliche Fischerkarte für das Bundesland Niederösterreich ausgestellt  
 
von der Bezirkshauptmannschaft ......................................................  EDV-Nr. ……………………. 
 

Meine persönlichen Daten: 

Vor- und Zuname ..............................................................................................................................  

(Haupt-)Wohnsitz ..............................................................................................................................  

Geburtsdatum .................................................  Parzelle Nr. am DOK III .......................................  

Tel. Nr.  ...........................................................  E-Mail: .................................................................  
 

Ich bin selbst der Eigentümer  

Ich bin Pächter von Firma/Herrn/Frau ……………………………  

Ich bin ein Familienangehöriger *  

Ich bin ein Gastfischer **  

Ich bin ein Einwohner der Großgemeinde Groß-Enzersdorf  

Zutreffendes ankreuzen 

* Als Familienangehörige gelten: Ehepartner, Lebensgefährte, Eltern, Kinder, Schwiegerkinder, 

Enkel, Bruder, Schwester, Großeltern, Schwager, Schwägerin, Tante, Onkel, Nichten, Neffen). 

**  Pro Parzelle ist nur ein Gastfischer erlaubt, dem es nur auf der angegebenen Parzelle gestattet 

ist, die Fischerei auszuüben. 
 

 

Nur auszufüllen als Gastfischer! 
Ich erkläre, dass obiger Antragsteller die Erlaubnis hat, auf meiner Parzelle zu fischen. Ferner 
garantiere ich, dass mein Gast alle fischereirechtlichen Bestimmungen einhält. 

 
 
 

  ...........................................................................  
 Unterschrift des Eigentümers/Pächters 

Da auf dem niederösterreichischen Teil des DOK III jährlich insgesamt nur 80 Fischereifang-

erlaubniskarten ausgegeben werden, ist es unbedingt notwendig beziehungsweise wäre es 

ratsam, den Antrag unverzüglich an die ASG zu retournieren, da die Vergabe der Jahreskarte nach 

dem Eingang des Antrages erfolgt. 



Bitte wenden! 

Die Fischereifangerlaubniskarten teilen sich wie folgt auf 

für die Großgemeinde Groß-Enzersdorf     12 Karten 

für die Pächter        24 Karten 

für die IG DOK III (Eigentümer und Miteigentümer)    44 Karten 

und werden zum Preis von € 210,00 (für IGDOK - Vereinsmitglieder und Einwohner der Groß-

Gemeinde Groß-Enzersdorf € 200,00) ausgegeben. 

Jugendkarten können an alle Jugendlichen zum Preis von € 60,00 abgegeben werden, und zwar 

an solche Jugendliche, die am 31. März 2026 das 14. Lebensjahr noch nicht erreicht haben. 

Weiters gelangen für Kinder zwischen dem vollendeten 6. bis zum 10. Lebensjahr Kinderkarten 

zum Preis von € 35,00 zur Ausgabe. 

Aufgrund einer Vereinbarung ist vorgesehen, dass, falls bei einzelnen Kontingenten mehr 

Interessenten vorhanden sind als Jahreskarten zur Verfügung stehen und es noch Kontingente 

gibt, wo Karten vorhanden wären, diese als Restkarten am Ende der zweiten Kartenausgabe an 

vorgemerkte Interessenten vergeben werden können. 

Für die Erlangung einer Jahresfangerlaubnis brauche ich, bzw. bei Bedarf bei Kinder- oder 

Jugendkarten, einen ordnungsgemäß korrekt ausgefüllten Antrag, eine für das Bundesland 

NÖ gültige Fischerkarte (inkl. Einzahlung des Beitrages an den NÖ Landesfischereiverband) 

und, sollte ich schon eine Fangerlaubnis für 2025 besitzen, muss auch die ausgefüllte 

Fangstatistik 2025 abgegeben werden, denn ohne diese Unterlagen ist eine Ausgabe der 

Fangerlaubnis nicht möglich. 

Weiters verpflichte ich mich, auch wenn ich mir für 2026 keine Fangerlaubnis mehr löse, die 

Tafel mit der Kennzeichennummer (haben nur Parzellenbesitzer) sowie die Fangstatistik 

2025 bis 30. April 2026 an die ASG zu übergeben. Bei Aufforderung zur Abgabe können mir 

eventuell anfallende Kosten verrechnet werden. Parzellenbesitzer haften für ihre 

Gäste.  

Bei falschen Antragsangaben oder Verstößen gegen das Regulativ und die Fischereiordnung 

sowie des NÖ-Fischereigesetzes kann mir je nach Schwere ohne Kostenersatz die 

Jahresfangerlaubnis entzogen werden. 

Ich bin mit der EDV-mäßigen Erfassung und Verwertung meiner Daten im EDV-System der 

Angelsportgruppe der IG DOK III einverstanden. Mit ist bekannt, dass ich mein Recht auf Auskunft, 

Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und Beschwerde an die 

Datenschutzbehörde jederzeit geltend machen kann. 
 

Dieser Antrag beinhaltet keine Garantie, dass ich eine Fangerlaubnis für 2026 erhalte! 

 

 

 ..................................................   ...........................................................................  
 Datum Unterschrift 

  Bei Kindern und Jugendlichen der Erziehungsberechtigte 

 

Renate Fingerhut e.h. und Walter Lindner e.h. 

Obfrau und Obfrau-Stellvertreter 


